
 
 
Forward-Darlehen 
 
 
Bei einem Forward-Darlehen handelt es sich um ein klassisches Annuitätendarlehen, das mit 
Sondervereinbarungen abgeschlossen wird. Ein Forward-Darlehen ist ein Darlehen, das dem 
Darlehensnehmer erst nach einer bestimmten Vorlaufzeit – bis zu sechzig Monate nach 
Vertragsschluss – ausgezahlt wird. Die Zeitspanne zwischen dem Vertragsabschluss und dem 
gewählten Laufzeitbeginn wird als Forward-Periode bezeichnet, in diesem Zeitraum fallen 
keine Bereitstellungszinsen an. Der Begriff Forward-Darlehen wird nur im Zusammenhang 
mit grundbuchmäßig gesicherten Darlehen verwendet. 
 
Ein Forward-Darlehen wird vom Darlehensnehmer für eine Immobilienfinanzierung genutzt, 
wenn er sich bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrages einen günstigen 
Zinssatz für die Zukunft sichern will. Die häufigste Anwendung finden Forward-Darlehen bei 
Anschlussfinanzierungen (Prolongationen). 
 
Die Zinssicherheit des Forward-Darlehens „erkauft“ sich der Darlehensnehmer mit einem 
Zinsaufschlag. Entsprechend einer Untersuchung der Stiftung Warentest beträgt der 
Zinsaufschlag für ein Forward-Darlehen mit einer zehnjährigen Zinsbindung bei einer 
Vorlaufzeit von drei Jahren durchschnittlich 0,74 Prozentpunkte gegenüber einem Darlehen 
mit sofortiger Auszahlung. Die Höhe des jeweiligen Zinsaufschlages ist abhängig von der 
Dauer der Forward-Periode. 
 
 


